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Zentrierscheibe, Alphabetenwinkel u. drgl., hat auch einen Uni-
versal-Linierwinkel erfunden, der in seiner Einfachheit dem
Zeichner sehr schätzbare Dienste erweisen kann.

Aus den obenstehenden Skizzen sind einige Arten der
Verwendbarkeit des handlichen Instrumentes ersichtlich. Die
Gebrauchsanweisung ist folgende : Zur Anwendung des Linierwinkels A

lege man denselben an den durch eine Reißschiene, Lineal oder

dergleichen gebildeten AnschLag B, stecke hierauf die Spitze eines

etwas harten, möglichst senkrecht gehaltenen Bleistiftes in eines

der konischen Löcher und ziehe durch leichtes Aufpressen des.

Winkels mit der den Bleistift führenden Hand, den ersteren von
links nach rechts oder umgekehrt. Um den Linierwinkel zum
Ziehen von Kreisbogen zu benutzen, stecke man eine Nadel in
das erste Loch der Skala.

Das Instrument ist insbesondere auch für den Geometer sehr
brauchbar, bei der Vornahme von Lineaturen für Katastcrnummern,
Lokalnamen und dergleichen, wobei eine spezielle Einteilung nicht
mehr nötig ist.

Der Preis ist per Stück Fr. 1. 25 mit 10 % Rabatt bei Bezug
von 10 Stücken. Den Vertrieb hat Herr Conr. Abegg, Mechaniker,
in Schaffhausen übernommen. l.

Zwei unrichtige Lagepläne und die Folgen.
(Aus den Mitteilungen des württembergischen Geometervereins.)

Nicht gar weit von Bayerns Grenzen, da wo nach Beendigung
des 30jährigen Krieges Wallenstein seine Landsknechte entlassen
haben soll, mit der Weisung sich hier anzusiedeln, ist eine
Ortschaft um das Schloß einer Gutsherrschaft entstanden.

Seit dieser Zeit sind diese Anwohner fahrende Händler, größtenteils

Hausbesitzer und teilweise recht wohlhabend. Einem solchen
Manne äscherte ein Blitzstrahl, während derselbe weit fort in der
Fremde seinem Broterwerb nachging, das Anwesen total ein. Von
der Ferne gab er einem gepr. Bautechniker den Auftrag, zur
Erlangung der zum Wiederaufbau nötigen Konzessionspläne gefällig
zu sein. Da jedoch ein „kopierfähiger" Handriß vorlag, war die
Sache mit dem Lageplan ganz natürlich entschieden.

Der fragliche Handriß jedoch hatte den einen für seinen
Zweck bedeutungslosen Mangel, daß eine nebenliegende P.-Nr. mit
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dem unrichtigen Eigentümer bezeichnet war. Dieser Umstand

war verhängnisvoll. Wir werden es im Verlaufe sehen.

Die Baupolizeibehörde verweigerte nämlich zunächst die
Baukonzession mit dem Hinweis, daß nach dem vorliegenden Lageplan
sämtliches Areal um das fragliche Bauobjekt — der Gutsherrschaft
gehöre, also auch die Zugänglichkeit nicht gesichert sei.

In ganz gleicher Weise schloß sich die K. Brandversicherungsanstalt

der Ansicht des K. Oberamts an.
Groß war nun die Bedrängnis des Bauherrn. Kurz entschlossen

reiste er zum Majoratsherrn ins Ausland. Von mir aus soll es

keinen Anstand haben, allein es sind noch 68 unserer Familien-
Angehörigen laut Familienstatut zu hören, resümierte der Freiherr
auf Vortrag des Käufers.

Fünf große Reisen waren nötig, um die Sache vertragsreif
zu machen; nach allen Herren Ländern mußte geschrieben,
telegraphiert werden, um Vollmachten etc. beizubringen. Kosten
durften dem Rentamt keine entstehen.

Es kam ein Aktenmaterial von 45 Pfund zur Ansammlung.
Mit Extrafuhrwerk wurde ich auf den Platz gefahren.

Nach kurzer Zeit konstatierte ich. daß fragl. Fläche laut
Grundbuch und Vertrag seit 48 Jahren der Gemeinde gehört und

zwar einwandfrei.
Zwei Tage nachher hatte der Baulustige seine Konzession und

8 Tage später 15,000 Mark von der Brandversicherungskasse.
Dem Manne waren, wie er mir erzählte, 582 Mark unnötige

Kosten entstanden. Wer wohl die bezahlt hat?

Druckfehler.
Auf S. 163 Nr. 8 Zeile 2 von oben bitten wir Steuerkapital

zu lesen und das sinnlose Ausrufungszeichen am Schlüsse von
Zeile 20 zu streichen.

Nekrologie.
Unser Kollege Robert Honegger, Gemeindegeometer in

Wald (Zürich), starb infolge eines Hirnschlages am 3. September
in Heiden, wo er Erholung suchte, in seinem 35. Altersjahre.
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